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Aktiva Passiva

31.12.2019 Vorjahr 31.12.2019 Vorjahr

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1. Forderungen an Kreditinstitute 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

täglich fällig 213.064 4.205.541 a) täglich fällig 1.931.299 0

b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist 44.269.484 72.615.428

46.200.783 72.615.428

2. Forderungen an Kunden 32.815.839 38.960.179

darunter: 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden

an Finanzdienstleistungsinstitute EUR 0 (Vorjahr: EUR 0) andere Verbindlichkeiten

a) täglich fällig 2.234.225 1.809.042

b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist 2.994.038 4.306.959

3. Anteile an verbundenen Unternehmen 335.852 335.852 5.228.263 6.116.001

3. Verbriefte Verbindlichkeiten

4. Leasingvermögen 1.031.398.027 1.115.203.117 begebene Schuldverschreibungen 500.000.000 499.996.994

5. Immaterielle Anlagewerte 4. Sonstige Verbindlichkeiten 504.080.150 529.285.882

a) selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte u. ähnliche Werte u. Rechte 12.471.744 7.745.295

b) entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte

sowie Lizensen an solchen Rechten u. Werten 361 4.170 5. Rechnungsabgrenzungsposten 34.362.792 38.145.382

12.472.105 7.749.465

6. Passive latente Steuern 32.071.098 25.867.797

6. Sachanlagen 890.575 797.557

7. Rückstellungen

7. Sonstige Vermögensgegenstände 271.702.023 223.532.701 a) Steuerrückstellungen 571.462 0

b) andere Rückstellungen 25.296.285 26.712.029

25.867.747 26.712.029

8. Rechnungsabgrenzungsposten 7.197.651 9.004.390

8. Eigenkapital

a) gezeichnetes Kapital 20.611.593 20.611.593

b) Kapitalrücklage 139.067.902 139.067.902

c) Gewinnrücklagen

    andere Gewinnrücklagen 9.214.537 5.948.387

d) Bilanzgewinn 40.320.271 35.421.407

209.214.303 201.049.289

1.357.025.136 1.399.788.801 1.357.025.136 1.399.788.801

Eventualverbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und 

Gewährleistungsverträgen 10.600.000 10.600.000

                  Sixt Leasing SE, Pullach

Jahresbilanz zum 31. Dezember 2019
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2019 Vorjahr

EUR EUR EUR EUR

1. Leasingerträge 662.425.482 642.480.942

2. Leasingaufwendungen 414.557.085 381.601.734

247.868.397 260.879.208

3. Zinserträge aus

Kredit- und Geldmarktgeschäften 2.975.260 3.556.682

4. Zinsaufwendungen 13.242.228 14.793.618

-10.266.968 -11.236.936

5. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- oder 

Teilgewinnabführungsverträgen 3.770.047 4.330.024

6. Provisionserträge 1.143.022 1.265.149

7. Sonstige betriebliche Erträge 10.230.693 7.422.200

8. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen

a) Personalaufwand

aa) Löhne und Gehälter 23.279.280 20.204.465

ab) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung

      und für Unterstützung 3.596.388 3.112.917

      darunter für Altersversorung: EUR 0 (Vorjahr: EUR 0) 

26.875.668 23.317.382

b) andere Verwaltungsaufwendungen 28.208.079 28.064.106

55.083.747 51.381.488

9. Abschreibungen und Wertberichtigungen 

a) auf Leasingvermögen 168.577.426 175.402.483

b) auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen 1.370.752 1.100.353

169.948.178 176.502.836

10. Sonstige betriebliche Aufwendungen 250.329 227.885

11. Abschreibungen und Wertberichtungen auf Forderungen und bestimmte 

Wertpapiere sowie Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft 5.841.749 9.765.368

12. Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und bestimmten Wertpapieren

sowie aus der Auflösung von Rückstellungen im Kreditgeschäft 3.811.464 55.233

-2.030.285 -9.710.135

13. Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit 25.432.652 24.837.301

14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 7.374.074 7.840.821

      davon Aufwand aus der Veränderung bilanzierter latenter  

      Steuern: EUR 6.203.301 (Vorjahr: EUR 6.705.972) 

15. Jahresüberschuss 18.058.578 16.996.480

16. Gewinnvortrag aus Vorjahr 25.527.843 20.032.009

17. Einstellung in die anderen Gewinnrücklagen -3.266.150 -1.607.081

18. Bilanzgewinn 40.320.271 35.421.407

Sixt Leasing SE, Pullach

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit 

vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019
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Sixt Leasing SE 
Pullach 

(Amtsgericht München, HRB 227195) 
 

Anhang für das Geschäftsjahr 2019  
 
 
1.  Grundlagen 
 
Seit Inkrafttreten des Jahressteuergesetzes 2009 am 25. Dezember 2008 sowie den damit 
verbundenen Änderungen im Kreditwesengesetz (KWG) gehören das Factoringgeschäft (§ 1 
Abs. 1a Satz 2 Nr. 9 KWG) und das Finanzierungsleasing (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 10 KWG) zu 
den erlaubnispflichtigen Finanzdienstleistungsgeschäften. Seither zählt auch die Sixt Leasing 
SE zu den Finanzdienstleistungsinstituten (§ 1 Abs. 1a KWG) und unterliegt der laufenden 
(eingeschränkten) Beaufsichtigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(BaFin) und durch die Deutsche Bundesbank.  
 
Die Aktien der Gesellschaft sind seit dem Börsengang im Mai 2015 an der Frankfurter 
Wertpapierbörse im Regulierten Markt notiert. Die Gesellschaft besteht auf unbestimmte Zeit. 
Die Gesellschaft weist zum Stichtag ein gezeichnetes Kapital von TEUR 20.612 auf. Es ist 
eingeteilt in 20.611.593 auf den Inhaber lautende Stückaktien. Sämtliche Stückaktien sind 
Stammaktien. Die Aktien sind voll eingezahlt. Der größte Anteilseigner ist die Sixt SE, Pullach. 
 
 
2.  Allgemeine Angaben zur Bilanzierung und Bewertung 
 
2.1 Gliederung 
 
Als Finanzdienstleistungsinstitut ist die Sixt Leasing SE verpflichtet, einen Jahresabschluss 
nach den für Institute geltenden Regelungen des § 340 ff. HGB i.V.m. der Verordnung über 
die Rechnungslegung der Kreditinstitute und Finanzdienstleistungsinstitute (RechKredV) 
aufzustellen. Demzufolge stellt die Gesellschaft einen Jahresabschluss nach den für 
Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des HGB sowie unter Beachtung der für 
Finanzdienstleistungsinstitute geltenden Regelungen des § 340 ff. HGB i.V.m. RechKredV auf. 
 
Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Er-
trägen verrechnet worden. 
 
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt. 
 
Bei Wahlrechten wurden zur Wahrung der Übersichtlichkeit die Angaben grundsätzlich im 
Anhang gemacht. 
 
 
2.2 Bilanzierung und Bewertung 
 
Die Bewertungen wurden unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
gemäß § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB vorgenommen. 
 
Die Forderungen an Kreditinstitute sind mit dem Nennwert bilanziert. 
 
Die Forderungen an Kunden sind zum Nennwert oder zum niedrigeren beizulegenden 
Zeitwert unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. 
 
Die Anteile an verbundenen Unternehmen sind mit den Anschaffungskosten bewertet. 
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Das Leasingvermögen ist zu Anschaffungskosten einschließlich Nebenkosten abzüglich 
Anschaffungspreisminderungen und unter Berücksichtigung planmäßiger und außerplanmä-
ßiger Abschreibungen angesetzt. Das Leasingvermögen wird unter Berücksichtigung der 
vertraglichen Restwerte linear über die jeweilige Vertragsdauer abgeschrieben. 
 
Immaterielle Anlagewerte enthalten erworbene und selbst erstellte Software. Von dem 
Aktivierungswahlrecht gemäß § 248 Abs. 2 HGB wurde Gebrauch gemacht. Erworbene 
immaterielle Anlagewerte sind zu Anschaffungskosten abzüglich kumulierter Abschreibungen 
angesetzt. Selbst erstellte immaterielle Anlagewerte werden mit ihren Herstellungskosten 
aktiviert und linear abgeschrieben. Sofern die Voraussetzungen für eine Aktivierung nicht 
vorliegen, werden die Aufwendungen im Jahr ihrer Entstehung ergebniswirksam erfasst. Die 
Abschreibungen auf immaterielle Anlagewerte erfolgen grundsätzlich planmäßig linear über 
eine Nutzungsdauer von drei bis sieben Jahren. 
 
Unter Berücksichtigung der hierfür gebildeten passiven latenten Steuern ergibt sich ein 
ausschüttungsgesperrter Betrag aus der Aktivierung selbst geschaffener immaterieller 
Anlagewerte nach § 268 Abs. 8 HGB von TEUR 9.215 (Vorjahr: TEUR 5.948), welcher in die 
anderen Gewinnrücklagen eingestellt wurde.  
 
Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten einschließlich Nebenkosten 

abzüglich Anschaffungspreisminderungen unter Anwendung der linearen Abschreibungs-

methode bewertet. Für Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten zwischen EUR 250 

bis EUR 1.000 wird entsprechend dem steuerlichen Wahlrecht gemäß § 6 Abs. 2a EStG ein 

Sammelposten gebildet. Der Sammelposten wird im Jahr der Anschaffung und den folgenden 

vier Jahren mit jeweils einem Fünftel gewinnmindernd aufgelöst. 

 
Die sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bzw. zu den fortgeführten 
Anschaffungskosten oder zum niedrigeren beizulegenden Zeitwert unter Berücksichtigung 
aller erkennbaren Risiken bewertet. 
 
Unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden unter anderem zum Verkauf bestimmte 
Fahrzeugbestände, welche nach Vertragsende von den Leasingnehmern zurückgegeben 
wurden und noch keine Verwertung erfolgt ist, ausgewiesen. Die Bewertung erfolgt unter 
Beachtung des strengen Niederstwertprinzips mit dem Buchwert (fortgeführte 
Anschaffungskosten) zum Zeitpunkt der Übernahme in das Umlaufvermögen oder zum 
niedrigeren beizulegenden Zeitwert. 
 
Rechnungsabgrenzungsposten werden linear nach Maßgabe der zugrunde liegenden 
Vertragslaufzeit aufgelöst. 
 
Passive latente Steuern werden für Differenzen zwischen dem handelsrechtlichen und 
steuerrechtlichen Ansatz von Vermögensgegenständen und Schulden angesetzt. Die 
Bewertung der temporären Differenzen erfolgte in 2019 mit einem Steuersatz von 26,12 %. 
 
 
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. 
 
Die Rückstellungen sind in Höhe des Erfüllungsbetrags angesetzt, der nach vernünftiger 
kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist. 
 
Das Eigenkapital entspricht den satzungsgemäßen Vorgaben. 
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Die Leasingerträge stellen die Beträge dar, die für Güter und Dienstleistungen im normalen 
Geschäftsablauf zu erhalten sind. Umsätze aus Dienstleistungen werden erfasst, sobald die 
Leistung erbracht wurde. Davon werden Rabatte, Boni und Umsatzsteuern abgesetzt. 
 
Die Zinserträge und Zinsaufwendungen werden periodengerecht unter Berücksichtigung 
der ausstehenden Darlehenssumme und des anzuwendenden Zinssatzes erfasst und 
abgegrenzt.  
 
Erträge aus Ergebnisabführungsverträgen werden mit Ablauf des Geschäftsjahres 
realisiert. 
 
Die Aufwendungen und Erträge sind periodengerecht erfasst. 
 
 
2.3 Währungsumrechnung 
 
Kurzfristige Fremdwährungsforderungen bzw. -verbindlichkeiten werden mit dem Kurs am 
Bilanzstichtag umgerechnet. Langfristige Fremdwährungsforderungen bzw. -verbindlichkeiten 
werden mit dem Kurs am Buchungstag oder dem niedrigeren bzw. höheren Kurs am 
Bilanzstichtag bewertet. Vermögensgegenstände und Schulden, die auf Fremdwährung 
lauten, bestehen zum Stichtag nicht. Im Geschäftsjahr belaufen sich die Aufwendungen aus 
der Währungsumrechnung auf TEUR 0 (Vorjahr: TEUR 1). 
 
 
3.   Erläuterungen und Angaben zu einzelnen Posten des Jahresabschlusses  
 
3.1 Bilanz 
 
Die Entwicklung des Anlagevermögens und die Fristengliederung unter Berücksichtigung 
von § 9 RechKredV sind in den Anlagen zum Anhang dargestellt. 
 
Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten folgende Positionen:  
 

 31.12.2019  Vorjahr 

 TEUR  TEUR 

    
Forderungen an verbundene Unternehmen 168.896  143.963 

Forderungen an Unternehmen, mit denen ein     

Beteiligungsverhältnis besteht 0  0 

    
 
Darüber hinaus betreffen die sonstigen Vermögensgegenstände mit TEUR 10.460 (Vorjahr: 
TEUR 10.071) Versicherungsansprüche, Vermögensgegenstände mit TEUR 3.814 (Vorjahr: 
TEUR 953) die einen Lieferanspruch für Leasingvermögen begründen, sowie mit TEUR 
15.787 (Vorjahr: TEUR 14.798) sog. Serviceabgrenzungen, deren rechtliche Verursachung im 
Folgejahr liegt sowie zum Verkauf bestimmte Fahrzeugbestände mit TEUR 46.068 (Vorjahr: 
46.593) und mit TEUR 1.634 (Vorjahr: TEUR 2.034) Forderungen aus Ertragsteuern . 
 
Über Forderungen an verbundene Unternehmen wurde in Höhe von insgesamt TEUR 10.893 
der Rangrücktritt erklärt. 
 
Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten enthält grundsätzlich Ausgaben, die Aufwand für 
eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen. Darüber hinaus enthält der 
Bilanzposten die Aufwendungen und die Differenz zwischen Ausgabe- und Erfüllungsbetrag 
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(Disagio) in Höhe von TEUR 891 (Vorjahr: TEUR 2.082) der im Geschäftsjahr 2017 
ausgegebenen Anleihe sowie in Höhe von TEUR 1.979 (Vorjahr: TEUR 3.208) der im 
Geschäftsjahr 2018 ausgegebenen Anleihe. 
 
Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betreffen sowohl Refinanzierungen als 
auch Darlehen mit vereinbarter Laufzeit. Darüber hinaus enthalten die Finanzverbindlichkeiten 
mit einer Restlaufzeit von bis zu 3 Monaten, ein Schuldscheindarlehen in Höhe von TEUR 
30.000. 
 
Die verbrieften Verbindlichkeiten beinhalten eine Anleihe über 250 Mio. Euro mit einer 
vierjährigen Laufzeit und einen Kupon von 1,125 % p.a., die im Geschäftsjahr 2017 bei 
institutionellen Investoren aus dem In- und Ausland platziert wurde sowie eine Anleihe aus 
dem Debt Issuance Program über 250 Mio. Euro mit einer vierjährigen Laufzeit und einem 
Kupon von 1,500%, die im Geschäftsjahr 2018 bei institutionellen Investoren aus dem In- und 
Ausland platziert wurde. 
 
Die Verbindlichkeiten gegenüber Kunden umfassen im Wesentlichen kreditorische Debi-
toren und Kundenkautionen.  
 
Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten unter anderem folgende Positionen: 
 

 31.12.2019  Vorjahr 

 TEUR  TEUR 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 456.825  499.434 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 23.529  13.332 

Refinanzierungen Sale-and-Mietkauf-back 12.658  14.922 

    
Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen resultieren hauptsächlich 
aus dem ABS-Programm.  Im Juni 2016 setzte die Sixt Leasing SE erstmals ein Asset Backed 
Securities (ABS)-Programm zur Refinanzierung von Leasingverträgen auf und fügt damit 
ihrem Finanzierungsmix einen zentralen Baustein hinzu. Zur Durchführung des ABS-
Programmes wurde die Isar Valley S.A. gegründet, an der die Sixt Leasing SE jedoch keinen 
Kapitalanteil hält. Die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber der Isar Valley S.A. beträgt zum 
Stichtag TEUR 452.529 (Vorjahr: TEUR 496.348). Die übrigen Verbindlichkeiten sind im 
Wesentlichen täglich fällig; die Verrechnungskonten gegenüber verbundenen Unternehmen 
werden dabei zu marktüblichen Konditionen verzinst. Die Fristigkeiten der Refinanzierungen 
aus Sale-and-Mietkauf-back sind ergänzend zur Fristengliederung nach § 9 RechKredV in 
einer Anlage zum Anhang dargestellt. 
 
Unter den anderen Rückstellungen sind im Wesentlichen ausstehende Rechnungen, 
Personalaufwendungen und Serviceabgrenzungen erfasst.  
 
Unter den latenten Steuern sind passive latente Steuern in Höhe von TEUR 32.071 (Vorjahr: 
TEUR 25.868) ausgewiesen. Diese beruhen im Wesentlichen auf den Differenzen zwischen 
den handelsrechtlichen und steuerrechtlichen Wertansätzen von Leasingvermögen bei einem 
Steuersatz von 26,12 %. 
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3.2  Gewinn- und Verlustrechnung 
 
Leasingerträge 
 
Die Leasingerträge gliedern sich wie folgt: 
 

 2019  Vorjahr 

 TEUR  TEUR 

    
laufende Finanzierungsraten 202.132  212.413 

Erlöse Fahrzeugverkauf 287.436  259.285 

Übrige 172.857  170.783 

    
 662.425  642.481 

 
 
Die Leasingerträge wurden fast ausschließlich im Inland erzielt. 
 
Die Leasingaufwendungen in Höhe von TEUR 414.557 (Vorjahr: TEUR 381.602) umfassen 
neben laufenden (Service-) Aufwendungen für den Fuhrpark und Aufwendungen im Zusam-
menhang mit dem Verkauf des Fuhrparks auch abgeführte Leasingraten.  
 
Die Zinserträge beinhalten mit TEUR 1.525 (Vorjahr: TEUR 1.836) Zinserträge von verbun-
denen Unternehmen. 
  
Die Zinsaufwendungen enthalten Refinanzierungszinsen an verbundene Unternehmen in 
Höhe von TEUR 40 (Vorjahr: TEUR 2.881). 
 
Die Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- oder Teilgewinn- 
abführungsverträgen in Höhe von TEUR 3.770 (Vorjahr: TEUR 4.330) resultieren aus dem 
Gewinnabführungsvertrag mit der Sixt Mobility Consulting GmbH, Pullach. 
 
Unter den Provisionserträgen werden im Wesentlichen Franchisegebühren ausgewiesen. 
 
Unter den sonstigen betrieblichen Erträgen in Höhe von TEUR 10.231 (Vorjahr: TEUR 
7.422) sind mit TEUR 3.388 (Vorjahr: TEUR 3.015) Erträge aus aktivierten Eigenleistungen 
ausgewiesen. Ferner enthält der Posten u. a. Erträge aus Kosten-Weiterberechnungen an 
Dritte in Höhe von TEUR 3.160 (Vorjahr: TEUR 2.979), Erträge aus der Auflösung von 
Rückstellungen in Höhe von TEUR 281 (Vorjahr: TEUR 389). Weitere wesentliche 
periodenfremde Erträge liegen nicht vor. 
 
Die anderen Verwaltungsaufwendungen beinhalten im Wesentlichen Aufwendungen aus 
Kosten-Weiterbelastungen von Dritten aus Auslagerungsvereinbarungen unter anderem mit 
der Sixt GmbH & Co. Autovermietung KG in Höhe von TEUR 3.948 (Vorjahr: TEUR 8.213), 
den Aufwand aus Marketingaktivitäten in Höhe von TEUR 2.834 (Vorjahr: TEUR 2.748) und 
EDV-Kosten in Höhe von TEUR 2.977 (Vorjahr: 4.089), Raumkosten, Investor Relation und 
andere sächliche Gemeinkosten.  
 
Die Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Leasingvermögen betragen 
TEUR 168.577 (Vorjahr: TEUR 175.402). Der Rückgang ist im Wesentlichen auf den 
durchschnittlich niedrigeren Bestand an Leasingfahrzeugen zurückzuführen. 
 
Die Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen und bestimmte Wert-
papiere sowie Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft resultieren in Höhe von 
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TEUR 5.228 (Vorjahr: TEUR 6.002) im Wesentlichen aus altersbedingten 
Forderungsausbuchungen, denen nahezu korrespondierende Erträge aus Zuschreibungen zu 
Forderungen (vergleiche nachfolgender Absatz) und in geringerem Umfang aus 
Forderungsausfällen. Weiterhin sind darin Wertminderungen für auf zum Verkauf bestimmte 
Fahrzeuge in Höhe von TEUR 613 (Vorjahr: TEUR 3.763) enthalten. 
 
Die Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und bestimmten Wertpapieren sowie 
aus der Auflösung von Rückstellungen im Kreditgeschäft in Höhe von TEUR 3.811 
resultieren aus der Herabsetzung von Wertminderungen in Höhe von TEUR 3.219 (Vorjahr: 
TEUR 0) und in Höhe von TEUR 592 (Vorjahr TEUR 55) aus Erträgen auf abgeschriebene 
Forderungen. Die Herabsetzung der Wertminderungen resultiert im Wesentlichen aus den 
oben beschriebenen Forderungsausbuchungen. 
 
Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag mit TEUR 7.374 (Vorjahr: TEUR 7.841) 
betreffen mit TEUR 6.203 (Vorjahr: TEUR 6.706) latente Steueraufwendungen sowie mit 
TEUR 1.171 (Vorjahr: TEUR 1.135) laufende Ertragsteuern. 
 
 
4.  Sonstige Angaben 
 
4.1 Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen 
 
Die Gesellschaft hat zugunsten der übrigen Gläubiger der Sixt Leasing GmbH, Vösendorf, eine 
Rangrücktrittserklärung über TEUR 3.973 (Vorjahr: TEUR 3.738), der autohaus24 GmbH, 
Pullach, eine Rangrücktrittserklärung über TEUR 5.420 (Vorjahr: 5.420) und der Sixt Mobility 
Consulting GmbH, Pullach eine Rangrücktrittserklärung über TEUR 1.500 (Vorjahr: TEUR 
1.500) abgegeben.  
 
Haftungsverhältnisse aus Bürgschaften oder ähnlichen Verpflichtungen bestanden zum Ende 
des Geschäftsjahres in Höhe von 10,6 Mio. Euro (Vorjahr 10,6 Mio. Euro); mit einer 
Inanspruchnahme wird derzeit nicht gerechnet.  
 
Der Gesamtbuchwert des als Sicherheit übertragenen Leasingvermögens beläuft sich auf 
TEUR 466.154 (Vorjahr: TEUR 546.398). 
 
Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen aus Mietverhältnissen belaufen sich insgesamt auf 
TEUR 7.950 (Vorjahr: TEUR 9.270) von denen TEUR 5.347 (TEUR 6.016) gegenüber 
verbundenen Unternehmen bestehen. 
 
 
4.2 Eigenkapital 
 
Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt TEUR 20.612 (Vorjahr: TEUR 20.612) und ist 
eingeteilt in 20.611.593 sämtliche auf den Inhaber lautende nennwertlose Stückaktien. Das 
anteilige Grundkapital je Aktie beträgt EUR 1,00. Das Grundkapital ist voll eingezahlt.  
 

Genehmigtes Kapital 
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31. Mai 2021 (einschließlich) mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautenden Stückaktien 
gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 
6.183.477 Euro zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2016). Der Vorstand ist ermächtigt, mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der 
Aktienausgabe festzulegen. Dabei kann die Gewinnberechtigung der neuen Aktien auch 
abweichend von § 60 Abs. 2 AktG ausgestaltet werden; die neuen Aktien können 
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insbesondere auch mit Gewinnberechtigung ab Beginn des ihrer Ausgabe vorangehenden 
Geschäftsjahres ausgestattet werden, wenn im Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien ein 
Gewinnverwendungsbeschluss der Hauptversammlung über den Gewinn dieses 
Geschäftsjahres noch nicht gefasst worden ist. 
 
Den Aktionären ist grundsätzlich das gesetzliche Bezugsrecht auf die neuen Aktien zu 
gewähren. Das Bezugsrecht kann dabei auch ganz oder teilweise als mittelbares Bezugsrecht 
im Sinne von § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG ausgestaltet werden.  
 
Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der 
Aktionäre nach näherer Maßgabe der folgenden Bestimmungen ganz oder teilweise 
auszuschließen: 
 
a) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge vom 

Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen und das Bezugsrecht der Aktionäre auch 
insoweit auszuschließen, wie dies erforderlich ist, um den Inhabern bzw. Gläubigern von 
Wandlungs- oder Optionsrechten und/oder Inhabern bzw. Gläubigern von mit Wandlungs- 
oder Optionspflichten ausgestatteten Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen oder 
Wandelgenussrechten, die von der Gesellschaft oder einem in- oder ausländischen 
Unternehmen, an dem die Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar mit der Mehrheit der 
Stimmen und des Kapitals beteiligt ist, ausgegeben wurden oder werden, ein Bezugsrecht 
in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung der Wandlungs- oder 
Optionsrechte bzw. nach Erfüllung einer Wandlungs- oder Optionspflicht zustünde. 

b) Der Vorstand ist weiter ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bei 
Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen das Bezugsrecht der Aktionäre gemäß § 186 
Abs. 3 Satz 4 AktG auszuschließen, wenn der Ausgabebetrag der neuen Aktien den 
Börsenpreis der bestehenden Aktien nicht wesentlich unterschreitet und die in Ausnutzung 
dieser Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss ausgegebenen Aktien insgesamt 10 % 
des Grundkapitals nicht überschreiten, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Auf diese 10 %-Grenze sind Aktien 
der Gesellschaft anzurechnen, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung aufgrund 
einer anderweitigen Ermächtigung gemäß oder entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben oder veräußert werden; ferner sind 
Aktien anzurechnen, die zur Bedienung von Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. zur 
Erfüllung von Wandlungs- oder Optionspflichten aus Wandel- oder 
Optionsschuldverschreibungen oder Wandelgenussrechten ausgegeben werden bzw. 
noch ausgegeben werden können, soweit die Schuldverschreibungen bzw. Genussrechte 
während der Laufzeit dieser Ermächtigung in entsprechender Anwendung des § 186 
Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben werden. 

c) Der Vorstand ist schließlich ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bei 
Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen - insbesondere zum Zweck des Erwerbs von 
Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen, im Rahmen von 
Unternehmenszusammenschlüssen und/oder zum Zwecke des Erwerbs sonstiger 
Vermögensgegenstände einschließlich Rechten und Forderungen – das Bezugsrecht der 
Aktionäre auszuschließen. 

Der Vorstand ist auf Grundlage des Genehmigten Kapitals 2016 insbesondere auch 
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats neue Aktien gegen Sacheinlage zum Zweck des 
(unmittelbaren oder mittelbaren) Erwerbs von Darlehensrückzahlungs- und/oder 
Zinsforderungen gegenüber der Gesellschaft aus Gesellschafterdarlehen auszugeben, die der 
Gesellschaft von der Sixt SE (Amtsgericht München; HRB 206738) gewährt worden sind 
und/oder künftig gewährt werden (jeweils „Gesellschafter-Darlehensforderungen“). Den 
Aktionären steht in diesem Fall grundsätzlich das gesetzliche Bezugsrecht auf die neuen 
Aktien zu. Das Bezugsrecht ist dabei in der Weise zu gewähren, dass die neuen Aktien den 
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Aktionären gegen einen in bar zu leistenden Bezugspreis zum Bezug angeboten werden, die 
Sixt SE (oder ein Dritter, der die einzubringenden Gesellschafter-Darlehensforderungen 
erworben hat) jedoch berechtigt ist, den Bezugspreis für die übernommenen Aktien ganz oder 
teilweise statt in bar auch durch Sacheinlage in Form von Gesellschafter-
Darlehensforderungen zu erbringen. Die Ermächtigung zu einem teilweisen Ausschluss des 
Bezugsrechts gemäß vorstehend lit. a. bleibt unberührt. Die Einzelheiten bestimmt der 
Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats. Dabei kann auch vorgesehen werden, dass die 
Sacheinlage ganz oder teilweise durch Übertragung sämtlicher Anteile an einer in- oder 
ausländischen Zweckgesellschaft, deren Vermögen im Wesentlichen aus Gesellschafter-
Darlehensforderungen besteht, auf die Gesellschaft erbracht wird. Soweit der Bezugspreis 
nach den vorstehenden Bestimmungen durch Sacheinlage erbracht wird, muss der Wert der 
Sacheinlage mindestens dem Bezugspreis entsprechen. Zur Wertermittlung ist ein 
Wertgutachten einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft einzuholen. Die 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft muss die Anforderungen des § 205 Abs. 5 AktG in 
Verbindung mit § 33 Abs. 4 Nr. 2 und Abs. 5 AktG für eine Tätigkeit als 
Sachkapitalerhöhungsprüfer erfüllen. 
 
Insgesamt dürfen die auf Grundlage des Genehmigten Kapitals 2016 unter Ausschluss des 
Bezugsrechts der Aktionäre ausgegebenen Aktien 20 % des Grundkapitals nicht 
überschreiten, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der 
Ausnutzung der Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss. 
 
Auf diese Begrenzung sind neue und bestehende Aktien der Gesellschaft anzurechnen, die 
während der Laufzeit dieser Ermächtigung aufgrund einer anderweitigen Ermächtigung unter 
Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben oder veräußert werden; ferner sind neue Aktien 
der Gesellschaft anzurechnen, die zur Bedienung von Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. 
der Erfüllung von Wandlungs- oder Optionspflichten aus Wandel- oder 
Optionsschuldverschreibungen oder Wandelgenussrechten ausgegeben werden bzw. noch 
ausgegeben werden können, soweit die Schuldverschreibungen bzw. Genussrechte während 
der Laufzeit dieser Ermächtigung aufgrund einer anderweitigen Ermächtigung unter 
Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben werden. 
 

Bedingtes Kapital 
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 1. Juni 2016 ermächtigt, mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 31. Mai 2021 (einschließlich) einmalig oder mehrmals 
auf den Inhaber und/oder auf den Namen lautende Wandel- und/oder 
Optionsschuldverschreibungen im Gesamtbetrag von bis zu 200.000.000 Euro mit einer 
befristeten oder unbefristeten Laufzeit zu begeben und den Inhabern bzw. Gläubigern von 
Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen Wandlungs- oder Optionsrechte zum Bezug 
von insgesamt bis zu 4.122.318 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien der Sixt 
Leasing SE zu gewähren. Die Schuldverschreibungen können gegen Bar- und /oder 
Sachleistung ausgeben werden. Sie können auch durch ein in- oder ausländisches 
Unternehmen begeben werden, an dem die Sixt Leasing SE unmittelbar oder mittelbar mit der 
Mehrheit der Stimmen und des Kapitals beteiligt ist; in diesem Fall wird der Vorstand 
ermächtigt, für die emittierende Mehrheitsbeteiligungsgesellschaft die Garantie für die 
Rückzahlung der Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen und für sonstige mit den 
Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen verbundenen Zahlungspflichten zu 
übernehmen und den Inhabern bzw. Gläubigern solcher Wandel- und/oder 
Optionsschuldverschreibungen Wandlungs- oder Optionsrechte auf Aktien der Sixt 
Leasing SE zu gewähren. 
 
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 1. Juni 
2016 um bis zu 4.122.318 Euro bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2016). Die bedingte 
Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Aktien an Inhaber bzw. Gläubiger von 
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Wandelschuldverschreibungen sowie an Inhaber von Optionsrechten aus 
Optionsschuldverschreibungen, die aufgrund der Ermächtigung gemäß Beschluss der 
Hauptversammlung vom 1. Juni 2016 (Ermächtigung 2016) von der Gesellschaft oder einem 
in- oder ausländischen Unternehmen, an dem die Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar mit 
der Mehrheit der Stimmen und des Kapitals beteiligt ist, bis zum 31. Mai 2021 (einschließlich) 
ausgegeben werden. Sie wird nur durchgeführt, soweit von den Wandlungs- oder 
Optionsrechten aus den Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen tatsächlich 
Gebrauch gemacht wird oder Wandlungspflichten aus Wandel- und/oder 
Optionsschuldverschreibungen erfüllt werden und soweit nicht andere Erfüllungsformen zur 
Bedienung eingesetzt werden. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe 
der Ermächtigung 2016 zu bestimmenden Options- bzw. Wandlungspreis. Die neuen Aktien 
nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch die Ausübung von Wandlungs- 
bzw. Optionsrechten oder durch die Erfüllung von Wandlungspflichten entstehen, am Gewinn 
der Gesellschaft teil. Der Vorstand ist ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Durchführung 
der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. 
 
Mit Beschluss der Hauptversammlung vom 29. Juni 2017 wurde der Vorstand ermächtigt, bis 
zum 28. Juni 2020 nach näherer Maßgabe der Beschlussvorlage bis zu maximal 1.000.000 
Bezugsrechte auf bis zu maximal 1.000.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien in einer 
oder mehreren Tranchen an Mitglieder des Vorstands und Führungskräfte unterhalb der 
Vorstandsebene sowie Mitglieder der Geschäftsführungen von abhängigen Unternehmen 
auszugeben. Soweit Mitglieder des Vorstands betroffen sind, ist allein der Aufsichtsrat 
entsprechend ermächtigt. 
 
Das Gesamtvolumen der Bezugsrechte verteilt sich auf höchstens 500.000 Bezugsrechte an 
Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft und höchstens 500.000 Bezugsrechte an 
ausgewählte Führungskräfte der Gesellschaft unterhalb des Vorstands und Mitglieder der 
Geschäftsführungen abhängiger Unternehmen. Jedes Bezugsrecht berechtigt zum Bezug 
einer auf den Inhaber lautenden nennbetragslosen Stückaktie der Gesellschaft gegen Zahlung 
des Ausübungspreises und hat eine Laufzeit von sieben Jahren. Die Gesellschaft kann den 
Berechtigten zur Bedienung der Bezugsrechte wahlweise statt neuer Aktien aus bedingtem 
Kapital eigene Aktien oder eine Barzahlung gewähren. Soweit es sich bei den Berechtigten 
um Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft handelt, hat hierüber allein deren Aufsichtsrat 
zu entscheiden. Die Ermächtigung ist zum Stichtag noch nicht ausgenutzt. 
 
In Zusammenhang damit wird das Grundkapital der Gesellschaft um insgesamt bis zu 
1.000.000 Euro durch Ausgabe von insgesamt bis zu 1.000.000 neuen, auf den Inhaber 
lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2017). Die bedingte Kapitalerhöhung 
dient der Bedienung des Aktienoptionsprogramms 2017 und erfolgt nur so weit, wie gemäß 
dem Aktienoptionsprogramm 2017 Bezugsrechte ausgegeben werden und die Inhaber der 
Bezugsrechte von ihrem Ausübungsrecht Gebrauch machen. 
 

Eigene Anteile 
Mit Beschluss der Hauptversammlung vom 8. April 2015 wurde der Vorstand ermächtigt, mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 7. April 2020 (einschließlich) eigene Aktien der 
Gesellschaft in einem Umfang von bis zu 10 % des im Zeitpunkt der Ermächtigung - oder falls 
dieser Wert geringer ist - des zum Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung bestehenden 
Grundkapitals der Gesellschaft zu erwerben. Die Ermächtigung ist zum Stichtag noch nicht 
ausgenutzt. 
 
Kapitalrücklage 
Die Kapitalrücklage beträgt TEUR 139.068 (Vorjahr: TEUR 139.068).  
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4.3 Mutterunternehmen 
 
Größter Anteilseigner der Gesellschaft ist die Sixt SE, Pullach, die 41,94% - gemessen am 
gezeichneten Kapital zum Stichtag – der Stammaktien und Stimmrechte hält. Die Sixt SE, 
Pullach, ist Mutterunternehmen der Sixt Leasing SE, Pullach. Der Konzernabschluss und  
-lagebericht der Sixt SE werden im Bundesanzeiger bekannt gemacht. 
 
Die Sixt Leasing SE ist seit dem Börsengang zur Aufstellung eines eigenen 
Konzernabschlusses nach § 290 HGB verpflichtet. Der Konzernabschluss der Sixt Leasing SE 
zum 31. Dezember 2019 wurde in Übereinstimmung mit den am Abschlussstichtag gültigen 
International Financial Reporting Standards (IFRS), wie sie in der EU anzuwenden sind und 
den ergänzend nach § 315e Abs. 1 HGB anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften 
aufgestellt. Der Jahresabschluss der Sixt Leasing SE, der Konzernabschluss sowie der Bericht 
über die Lage des Konzerns und der Gesellschaft werden im Bundesanzeiger veröffentlicht. 
 
 
4.4 Beteiligungsunternehmen 
 
In der folgenden Aufstellung sind alle Beteiligungsunternehmen der Sixt Leasing SE aufge-
führt: 
 

Name, Sitz Jahresergebnis Eigenkapital Kapitalanteil 

Sixt Leasing G.m.b.H., Vösendorf -58.375 EUR -2.312.438 EUR 100% 

Sixt Location Longue Durée 
S.A.R.L., Paris 

653.885 EUR 10.115.042 EUR 100% 

Sixt Leasing (Schweiz) AG, 
Urdorf 

1.333.529 CHF 13.388.524 CHF  100% 

Sixt Mobility Consulting GmbH, 
Pullach 3) 

0 EUR 795.526 EUR 100% 

autohaus24 GmbH, Pullach 739.825 EUR -3.585.541 EUR 100% 

SXT Leasing Verwaltungs GmbH, 
Rostock 

355 EUR 26.059 EUR 100% 

SXT Leasing Dienstleistungen 
GmbH & Co.KG, Rostock 

 276.713 EUR 629.524 EUR 100% 

Sixt Mobility Consulting 
Österreich GmbH, Vösendorf 

-259.875 EUR -159.799 EUR 100%1) 

Sixt Mobilty Consulting S.A.R.L, 
Paris 

-216.276 EUR -433.344 EUR 100 %1) 

Sixt Mobility Consulting B.V., 
Hoofddorp 

-59.686 EUR -2.226.325 EUR 100 %1) 

Sixt Mobility Consulting AG, 
Urdorf 

81.248 CHF 684.563 CHF   100 %2) 

Flottenmeister GmbH 1.803.284 EUR -63.620 EUR 100 %1) 

1) Gesellschaft ist eine 100%-ige Tochter der Sixt Mobility Consulting GmbH, Pullach. 
2) Gesellschaft ist eine 100%-ige Tochter der Sixt Leasing (Schweiz) AG, Urdorf. 
3) Gesellschaft hat ein Ergebnisabführungsvertrag.   
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4.5 Organe der Sixt Leasing SE 
 
Aufsichtsrat der Sixt Leasing SE Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen  

vergleichbaren Kontrollgremien von  
Wirtschaftsunternehmen 
 

 
Erich Sixt 
Vorsitzender 
Vorsitzender des Vorstands der Sixt SE 
Grünwald 

 

Vorsitzender des Aufsichtsrats der e-Sixt 
GmbH & Co. KG 

 

Prof. Dr. Marcus Englert 
Stellvertretender Vorsitzender 
Associate Partner und Geschäftsführer der  
Solon Management Consulting GmbH & Co. 
KG 
Geschäftsführer der Texas Atlantic Partners 
GmbH 

München 

 
Vorsitzender des Aufsichtsrats der Rocket 
Internet SE 
Vorsitzender des Verwaltungsrat der 
European Directories Midco S.à.r.l.  
Mitglied des Verwaltungsrats der Zattoo 
Europa AG (seit 1. April 2019) 
Mitglied des Aufsichtsrats der Sunweb 
Group B.V. (seit 1. März 2019) 

Dr. Julian zu Putlitz 
(seit 23. Juli 2019) 

Finanzvorstand der IFCO Systems Gruppe 
Pullach 
 

 

Dr. Bernd Metzner 
(bis 18. Juli 2019) 
Finanzvorstand der der Gerresheimer AG 
Düsseldorf 

 
Mitglied des Aufsichtsrats der Döhler GmbH 

  

 
 
Vorstand der Sixt Leasing SE Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen  

vergleichbaren Kontrollgremien von  
Wirtschaftsunternehmen 
 

  
Michael Ruhl 
Vorsitzender 
München 

Mitglied des Verwaltungsrats der Sixt Leasing 
(Schweiz) AG (seit 1. Januar 2019) 
Mitglied des Verwaltungsrats der Sixt Mobility 
Consulting AG (seit 1. Januar 2019) 
 

Björn Waldow 

Gauting-Stockdorf 
 

 

 
Gesamtbezüge des Aufsichtsrats und des Vorstands  
Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten Gesamtbezüge i. H. v. TEUR 130 (Vorjahr: TEUR 
130).  
 
Die Gesamtbezüge des Vorstands betragen TEUR 1.233 (Vorjahr: TEUR 1.600) und 
beinhalten den Ausübungsgewinn (vor Steuern) aus der Ausübung von gewährten 
Aktienoptionen in Höhe von TEUR 80 (Vorjahr: TEUR 80). In den Geschäftsjahren 2018 und 
2019 fanden keine Zuteilungen Aktienoptionen aus dem MSP 2012 an die Mitglieder des 
Vorstands statt.  
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Im Geschäftsjahr erfolgte eine Zusage über erfolgsbezogene Komponenten an den Vorstand 
in Höhe von TEUR 662 (Vorjahr: TEUR 353) die innerhalb der nächsten drei Jahre gewährt 
werden.  
 
Im Rahmen des Mitarbeiterbeteiligungsprogramms MSP waren am Ende des Berichtsjahres 
Mitgliedern des Vorstands, basierend auf ihrer Eigeninvestition, 40.000 Aktienoptionen 
zugeteilt (Vorjahr: 60.000).  
 
Eine individualisierte Veröffentlichung der Gesamtbezüge erfolgt gemäß dem Beschluss der 
Hauptversammlung vom 8. April 2015 nicht.  
 
Versorgungszusagen für Mitglieder des Aufsichtsrats und des Vorstands existieren nicht. 
 
 
4.6 Arbeitnehmer 
 
Im Jahresmittel wurden von der Gesellschaft 344 (Vorjahr: 320) Angestellte beschäftigt.  
 
 
4.7 Angaben über Aktienbesitz 
 
Zum Bilanzstichtag 2019 bestehen Beteiligungen, an der Gesellschaft, die nach §§ 33 und 34 
WpHG mitgeteilt und wie nachfolgend ersichtlich nach § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der 
europaweiten Verbreitung veröffentlicht worden sind: 
 
Die MainFirst SICAV, L-2633 Senningerberg, Luxemburg hat der Sixt Leasing SE, 
Zugspitzstraße 1, 82049 Pullach, Deutschland, mit Stimmrechtsmitteilung gemäß § 21 Abs. 1 
WpHG am 21. Mai 2015 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der Sixt Leasing SE am 20. 
Mai 2015 die Schwelle von 5% der Stimmrechte überschritten hat und an diesem Tag 5,01% 
(das entspricht 1.032.448 Stimmrechten) betragen hat. 
 
Herr Erich Sixt, Deutschland, hat der Sixt Leasing SE, Zugspitzstraße 1, 82049 Pullach, 
Deutschland, mit Stimmrechtsmitteilung gemäß §§ 21 Abs. 1a, 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG 
vom 29. Mai 2015 mitgeteilt, dass sein Stimmrechtsanteil an der Sixt Leasing SE am 28. Mai 
2015 41,94% beträgt (das entspricht 8.644.638 Stimmrechten). Sämtliche 41,94% der 
Stimmrechte an der Sixt Leasing SE (dies entspricht 8.644.638 Stimmrechten) sind Herrn 
Erich Sixt gemäß § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG zuzurechnen. Eine Zurechnung erfolgt dabei 
über folgende von Herrn Erich Sixt kontrollierte Unternehmen, deren Stimmrechtsanteil jeweils 
3% oder mehr beträgt: ES Asset Management and Services GmbH & Co. KG; Erich Sixt 
Vermögensverwaltung GmbH; Sixt SE. 
 
Die Axxion S.A., Grevenmacher, Luxemburg, hat der Sixt Leasing SE, Zugspitzstraße 1, 82049 
Pullach, Deutschland, am 4. Oktober 2017 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der Sixt 
Leasing SE am 1. Oktober 2017 die Schwelle von 3 % der Stimmrechte überschritten hat und 
an diesem Tag 8,69 % (das entspricht 1.791.027 Stimmrechten) betragen hat. 1.763.027 
Stimmrechte sind der Gesellschaft durch Übertragung einer Verwaltungsgesellschaft 
zuzurechnen. 
 
Die Janus Henderson Group plc hat für sich und die Henderson Group Holdings Asset 
Management Limited, HGI Asset Management Group Limited, sowie Henderson Global Group 
Limited, der Sixt Leasing SE, Zugspitzstraße 1, 82049 Pullach, Deutschland, am 5. Januar 
2018 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der Sixt Leasing SE am 3. Januar 2018 die 
Schwelle von 3 % der Stimmrechte unterschritten hat und an diesem Tag 2,99 % (das 
entspricht 616.528 Stimmrechten) betragen hat. 
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Die Mawer Investment Management Ltd., Calgary, Kanada, hat der Sixt Leasing SE, 
Zugspitzstraße 1, 82049 Pullach, Deutschland, am 21. Juni 2018 mitgeteilt, dass ihr 
Stimmrechtsanteil an der Sixt Leasing SE am 11. Juni 2018 die Schwelle von 5% der 
Stimmrechte überschritten hat und an diesem Tag 5,03 % (das entspricht 1.037.108 
Stimmrechten) betragen hat. 
 
 
4.8 Angaben zum Gesamthonorar des Abschlussprüfers 
 
Im Konzernabschluss der Sixt Leasing SE sind für den Abschlussprüfer des 
Konzernabschlusses Honorare von 142 TEUR (Vj. 243 TEUR) als betrieblicher Aufwand 
erfasst. Die Honorare gliedern sich in Honorare für Abschlussprüfungen (114 TEUR, Vj. 114 
TEUR), andere Bestätigungsleistungen (18 TEUR, Vj. 80 TEUR) im Wesentlichen für Comfort 
Letters, Steuerberatungsleistungen (11 TEUR, Vj. 15 TEUR), sowie Sonstige Leistungen (0 
TEUR, Vj. 34 TEUR) die für die Sixt Leasing SE oder deren Tochterunternehmen erbracht 
worden sind, auf. Auf die Sixt Leasing SE entfallen davon im Geschäftsjahr 2019 Honorare für 
Abschlussprüfungen von 100 TEUR (Vj. 97 TEUR), für andere Bestätigungsleistungen von 18 
TEUR (Vj. 80 TEUR), Steuerberatungsleistungen von 10 TEUR (Vj. 15 TEUR) sowie Sonstige 
Leistungen von 0 TEUR (Vj. 34 TEUR). 
 
 
4.9 Vorschlag über die Verwendung des Bilanzgewinns 
 
Die Sixt Leasing SE weist nach handelsrechtlichen Vorschriften im Jahresabschluss für das 
Geschäftsjahr 2019 einen Bilanzgewinn von TEUR 40.320 (Vorjahr: TEUR 35.421) aus. Für 
das Geschäftsjahr 2019 erwägen Vorstand und Aufsichtsrat der Sixt Leasing SE der 
ordentlichen Hauptversammlung eine Dividende von bis zu 0,90 Euro je Aktie zur 
Ausschüttung vorzuschlagen. Wenn dieser Vorschlag mit dem maximalen Betrag 
angenommen wird, würde das zur folgend dargestellten Bilanzgewinnverwendung führen: 
 
Zahlung einer Dividende von bis zu EUR 0,90 (Vorjahr: EUR 0,48) je  
dividendenberechtigter Stammaktie  TEUR 18.550 
Vortrag auf neue Rechnung  TEUR 21.770 
 
Zum 31. Dezember 2019 bestehen 20.611.593 dividendenberechtigte Stammaktien. Bei 
Annahme eines Dividendenvorschlags von 0,90 Euro je Aktie, würde dies zu einer 
Dividendenzahlung von 18.550 TEUR führen. Dies würde zu einer Ausschüttungsquote von 
bis zu 86 % des Konzernüberschusses für das Geschäftsjahr 2019 führen und läge damit 
oberhalb der Zielspanne von 30 bis 60 %. Ungeachtet der Ausschüttungsquote für das 
Geschäftsjahr 2019 bleibt die bisher kommunizierte Zielspanne bestehen. Der konkrete 
Gewinnverwendungsvorschlag wird mit der Tagesordnung zur Hauptversammlung 2020 
veröffentlicht werden. 
 
 
4.10 Entsprechenserklärung nach § 161 Aktiengesetz 
 
Die nach § 161 Aktiengesetz vorgeschriebene jährliche Erklärung des Vorstands und des 
Aufsichtsrats, dass den Empfehlungen der Regierungskommission Deutscher Corporate 
Governance Kodex entsprochen wird und welche Empfehlungen nicht angewendet werden, 
wurde im Geschäftsjahr abgegeben und auf der Webseite der Sixt Leasing SE (http://ir.sixt-
leasing.de) in der Rubrik „Corporate Governance“ den Aktionären dauerhaft zugänglich 
gemacht.  



 

 
 

Anlage 1.4 / 14 071984063_2019 - Sixt Leasing SE 

4.11 Übrige Angaben 
 
Die Beziehungen zu nahestehenden Unternehmen umfassen Beziehungen zwischen der Sixt 
Leasing SE und der Sixt SE sowie ihrer direkten und indirekten Tochtergesellschaften, 
Beteiligungsunternehmen und Joint-Ventures. Zustande gekommene Geschäfte mit 
nahestehenden Unternehmen und Personen wurden im Geschäftsjahr zu marktüblichen 
Bedingungen geschlossen. 
 
 
4.12 Nachtragsbericht 
 
Nach Ende des Berichtsjahres hat die Hyundai Capital Bank Europe GmbH (HCBE), ein Joint 
Venture von Santander Consumer Bank und Hyundai Capital Services, am 21. Februar 2020 
einen Aktienkaufvertrag mit der Sixt SE über den Erwerb aller von der Sixt SE an der Sixt 
Leasing SE gehaltenen Aktien gegen Zahlung eines Kaufpreises in Höhe von EUR 18,00 je 
Aktie der Sixt Leasing SE unterzeichnet. Die unter diesem Aktienkaufvertrag verkauften Aktien 
der Sixt Leasing SE entsprechen rund 41,9 Prozent des Grundkapitals der Sixt Leasing SE. 
Falls der Kaufvertrag noch vor der diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung der Sixt 
Leasing SE vollzogen wird, wird sich der Kaufpreis in Abhängigkeit von dem im geprüften 
Konzernabschluss der Sixt Leasing SE ausgewiesenen Konzernüberschuss für das 
Geschäftsjahr 2019 um bis zu EUR 0,90 je verkaufter Aktie der Sixt Leasing SE erhöhen. 
 
In der Folge gab die HCBE ebenfalls am 21. Februar 2020 bekannt, dass sie entschieden hat, 
ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot an alle Aktionäre der Sixt Leasing SE zum 
Erwerb der verbleibenden Aktien der Sixt Leasing SE gegen Zahlung einer Geldleistung in 
Höhe von EUR 18,00 pro Aktie abzugeben. Der Vollzug des Aktienkaufvertrags steht unter 
anderem unter der Bedingung des Erreichens der Mindestannahmeschwelle von 55% im 
freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot, wobei die vorgenannten, unter dem 
Aktienkaufvertrag zu erwerbenden Aktien für Zwecke der Mindestannahmeschwelle zu 
berücksichtigen sind, sowie der Erteilung bestimmter fusionskontrollrechtlicher und sonstiger 
regulatorischer Freigaben.  
 
Zu den im März 2020 größer gewordenen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 
Auswirkungen der Corona-Pandemie verweisen wir auf den Prognose- sowie Risikobericht im 
Lagebericht. 
 
Pullach, 30.03.2020 
 
 
Sixt Leasing SE 
 
 
 
Michael Ruhl  Björn Waldow 
Vorstandsvorsitzender  Vorstand 



Anlagenspiegel: Entwicklung des Anlagevermögens zum 31. Dezember 2019 - Sixt Leasing SE

Anschaffungs-

und/oder Herstel- Zugänge Umbuchung Abgänge Endstand Abschreibungen Buchwerte Buchwerte Abschreibungen

lungskosten kumuliert 31.12.2019 31.12.2018 im Geschäftsjahr

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Finanzanlagen

1. Anteile an verbundenen Unternehmen 335.851,98 0,00 0,00 0,00 335.851,98 0,00 335.851,98 335.851,98 0,00

Leasingvermögen 1.431.392.097,73 372.168.271,97 0,00 452.787.782,35 1.350.772.587,35 319.374.561,01 1.031.398.026,34 1.115.203.116,68 168.577.425,56

Immaterielle Vermögensgegenstände

1. selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte

und ähnliche Rechte und Werte 9.101.672,50 5.839.414,25 0,00 0,00 14.941.086,75 2.469.342,55 12.471.744,20 7.745.295,22 1.112.965,27

2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche 909.576,21 0,00 0,00 0,00 909.576,21 909.215,01 361,20 4.169,82 3.808,62

Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie

Lizenzen an solchen Rechten und Werten

II. Sachanlagen

1. andere Anlagen, Betriebs- und 

 Geschäftsausstattung 2.024.991,99 346.996,55 0,00 0,00 2.371.988,54 1.481.413,60 890.574,94 797.556,50 253.978,11

Summe gesamt 1.443.764.190,41 378.354.682,77 0,00 452.787.782,35 1.369.331.090,83 324.234.532,17 1.045.096.558,66 1.124.085.990,20 169.948.177,56

Anlage 1 zum Anhang
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Anlage 2 zum Anhang

bis 3 Monate 3 bis 12 Monate 1 bis 5 Jahre mehr als 5 Jahre

unbestimmte

Laufzeit Summe

Fristengliederung nach § 9 RechKredV

Andere Forderungen an Kreditinstitute

(Aktivposten Nr. 1b)

   31. Dezember 2019 (EUR) 0 0 0 0 0 0

   31. Dezember 2018 (EUR) 0 0 0 0 0 0

Forderungen an Kunden

(Aktivposten Nr. 2)

   31. Dezember 2019 (EUR) 32.815.838 0 0 0 0 32.815.838

   31. Dezember 2018 (EUR) 38.960.179 0 0 0 0 38.960.179

(Passivposten Nr. 1b)

   31. Dezember 2019 (EUR) 44.269.485 0 0 0 0 44.269.485

   31. Dezember 2018 (EUR) 42.462.872 152.556 30.000.000 0 0 72.615.428

(Passivposten Nr. 2b)

   31. Dezember 2019 (EUR) 0 0 0 0 2.994.038 2.994.038

   31. Dezember 2018 (EUR) 0 0 0 0 4.306.959 4.306.959

(Passivposten Nr. 3a)

   31. Dezember 2019 (EUR) 0 0 500.000.000 0 0 500.000.000

   31. Dezember 2018 (EUR) 0 0 499.996.994 0 0 499.996.994

Ergänzende Angaben

Sonstige Verbindlichkeiten

(Passivposten Nr. 4)

  davon Sale-and-Mietkauf-back

   31. Dezember 2019 (EUR) 2.283.358 5.466.916 4.908.023 0 0 12.658.297

   31. Dezember 2018 (EUR) 523.422 3.463.638 10.935.167 0 0 14.922.228

Verbriefte Verbindlichkeiten

Sixt Leasing SE, Pullach

Fristengliederung unter Berücksichtigung von § 9 RechKredV

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist

Verbindlichkeiten gegenüber Kunden mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist
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Versicherung des Vorstands der Sixt Leasing SE, Pullach 

gemäß §§ 264 Abs. 2 Satz 3 und 289 Abs. 1 Satz 5 HGB für das Geschäftsjahr 2019 

 

Wir versichern nach bestem Wissen, dass gemäß den anzuwendenden Rechnungslegungsgrundsät-

zen der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 

Finanz- und Ertragslage der Sixt Leasing SE vermittelt und im Bericht über die Lage des Konzerns 

und der Gesellschaft der Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und die Lage der 

Gesellschaft so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild ver-

mittelt wird, sowie die wesentlichen Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung der Ge-

sellschaft beschrieben sind.  

 

 

Pullach, 30. März 2020 

 

Der Vorstand 

 

 

 

 

 

Michael Ruhl        Björn Waldow 
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BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS 

 

An die Sixt Leasing SE, Pullach 

 

VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES ZUSAMMENGEFASSTEN 

LAGEBERICHTS 

Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss der Sixt Leasing SE, Pullach, – bestehend aus der Jahresbilanz zum  

31. Dezember 2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 

zum 31. Dezember 2019 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und 

Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den mit dem Konzernlagebericht zusam-

mengefassten Lagebericht der Sixt Leasing SE, Pullach, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 

31. Dezember 2019 geprüft. Die Erklärung zur Unternehmensführung gemäß §§ 289f und 315d HGB, 

auf die im zusammengefassten Lagebericht verwiesen wird, haben wir in Einklang mit den deutschen 

gesetzlichen Vorschriften nicht inhaltlich geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen handels-

rechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmä-

ßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und 

Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2019 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr 

vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 und  

 vermittelt der beigefügte zusammengefasste Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der 

Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser zusammengefasste Lagebericht 

in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und 

stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. Unser Prüfungsurteil 

zum zusammengefassten Lagebericht erstreckt sich nicht auf den Inhalt der Erklärung zur Unter-

nehmensführung gemäß §§ 289f und 315d HGB, auf die im zusammengefassten Lagebericht ver-

wiesen wird. 

 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen 

die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des zusammengefassten Lageberichts geführt 

hat. 
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Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des zusammengefassten Lageberichts in Über-

einstimmung mit § 317 HGB und der EU-Abschlussprüferverordnung (Nr. 537/2014; im Folgenden 

„EU-APrVO“) unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 

Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen 

Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung 

des Jahresabschlusses und des zusammengefassten Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks 

weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den 

europarechtlichen sowie den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und 

haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen 

erfüllt. Darüber hinaus erklären wir gemäß Artikel 10 Abs. 2 Buchst. f) EU-APrVO, dass wir keine 

verbotenen Nichtprüfungsleistungen nach Artikel 5 Abs. 1 EU-APrVO erbracht haben. Wir sind der 

Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als 

Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum zusammengefassten Lagebericht 

zu dienen. 

 

 

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte in der Prüfung des Jahresabschlusses 

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind solche Sachverhalte, die nach unserem pflichtgemä-

ßen Ermessen am bedeutsamsten in unserer Prüfung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 

vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 waren. Diese Sachverhalte wurden im Zusammenhang 

mit unserer Prüfung des Jahresabschlusses als Ganzem und bei der Bildung unseres Prüfungsurteils 

hierzu berücksichtigt; wir geben kein gesondertes Prüfungsurteil zu diesen Sachverhalten ab.  

 

Nachfolgend stellen wir mit der Folgebewertung des Leasingvermögens den aus unserer Sicht be-

sonders wichtigen Prüfungssachverhalt dar. 

 

Unsere Darstellung dieses besonders wichtigen Prüfungssachverhalts haben wir wie folgt strukturiert: 

a) Sachverhaltsbeschreibung (einschließlich Verweis auf zugehörige Angaben im Jahresabschluss) 

b) Prüferisches Vorgehen 
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Folgebewertung des Leasingvermögens 

a) Im Jahresschluss der Sixt Leasing SE werden unter dem Bilanzposten „Leasingvermögen“ im Rah-

men von Operate Leases verleaste Fahrzeuge mit einem Betrag in Höhe von insgesamt 

TEUR 1.031.398 ausgewiesen, dies entspricht rd. 76 % der Bilanzsumme. 

Das Leasingvermögen wird zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige und außerplanmä-

ßige Abschreibungen unter Berücksichtigung kalkulierter Restwerte angesetzt. Bei Verträgen mit 

Rückkaufvereinbarungen bestimmen sich die Restwerte der Fahrzeuge nach den vertraglich ver-

einbarten Rückkaufwerten. Die Restwerte von Fahrzeugen ohne vertraglich vereinbarten Rück-

kaufwert orientieren sich am prognostizierten Marktwert zum Vertragsende. Außerplanmäßige 

Abschreibungen werden vorgenommen, wenn der Buchwert, der auf dem ursprünglich kalkulier-

ten Restwert basiert, höher ist als der Wert, der sich nunmehr aus dem prospektiv bei Verwertung 

zu erwartenden Restwert ergibt. 

Von uns wurde die Folgebewertung dieses betragsmäßig bedeutsamen Postens als besonders 

wichtiger Prüfungssachverhalt bestimmt, da die Bewertung des Leasingvermögens hinsichtlich der 

auf den erwarteten Restwert vorgenommenen Abschreibungen auf das Leasingvermögen auf er-

messensbehafteten Einschätzungen und Annahmen der gesetzlichen Vertreter basiert.  

Die Angaben der gesetzlichen Vertreter der Sixt Leasing SE zur Bewertung des Leasingvermögens 

sind in Abschnitt 2.2 des Anhangs enthalten. 

 

b) Im Rahmen unserer Prüfung der Angemessenheit des angewandten Bewertungsverfahrens haben 

wir die diesbezüglich bestehende Aufbau- und Ablauforganisation im Hinblick auf die Angemes-

senheit und Wirksamkeit der eingerichteten Schlüsselkontrollen geprüft. Dies betrifft insbeson-

dere den Prozess zur Berücksichtigung vertraglich vereinbarter Rückkaufwerte bzw. erwarteter 

Restwerte bei Leasingvertragsabschluss im Rahmen der planmäßigen Abschreibungen. Des Wei-

teren haben wir im Hinblick auf die Vornahme außerplanmäßiger Abschreibungen die Vorgehens-

weise zur Ermittlung eines derartigen Abschreibungsbedarfs nachvollzogen. Den von der Sixt Lea-

sing SE in diesem Zusammenhang für die Schätzung zukünftiger bzw. erwarteter Marktpreise auf 

dem Gebrauchtwagenmarkt herangezogenen Sachverständigen haben wir auf dessen Kompetenz, 

Fähigkeit, Objektivität und Eignung überprüft. 

Im Rahmen unserer aussagebezogenen Prüfungshandlungen bezüglich der Ermittlung eines au-

ßerplanmäßigen Abschreibungsbedarfs für Fahrzeuge ohne vertragliche Rückkaufvereinbarung 

haben wir in Stichproben die zum Bilanzstichtag prognostizierten Marktpreise zum geplanten Ver-

wertungszeitpunkt der jeweiligen Fahrzeuge mit den zum Anschaffungszeitpunkt kalkulierten 

Restwerten verglichen und einen gegebenenfalls vorhandenen außerplanmäßigen Abschreibungs-

bedarf überprüft. Dabei haben wir die Erwartungen der gesetzlichen Vertreter bezüglich der 

Marktpreisentwicklung mit den tatsächlichen Marktpreisen verglichen und plausibilisiert. Darüber 

hinaus haben wir eine analytische Prüfung der planmäßigen Abschreibungen vorgenommen. 
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Sonstige Informationen 

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Infor-

mationen umfassen: 

 die Erklärung zur Unternehmensführung gemäß §§ 289f und 315d HGB, auf die im zusammenge-

fassten Lagebericht verwiesen wird,  

 den Corporate Governance Bericht nach Nr. 3.10 des Deutschen Corporate Governance Kodex, 

 die Versicherung der gesetzlichen Vertreter zum Jahresabschluss und zum zusammengefassten 

Lagebericht nach § 264 Abs. 2 Satz 3 bzw. § 289 Abs. 1 Satz 5 HGB und 

 die übrigen Teile des Geschäftsberichtes. 

 

Unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum zusammengefassten Lagebericht erstrecken 

sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil 

noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab. 

 

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen 

zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen 

 wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresabschluss, zum zusammengefassten Lagebericht oder 

zu unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder  

 anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen. 
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Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss 

und den zusammengefassten Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den 

deutschen handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass 

der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 

den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 

Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kon-

trollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung 

als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei 

von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist. 

 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die 

Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren 

haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unterneh-

menstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der 

Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilan-

zieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 

 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des zusammengefassten 

Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in 

allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen 

Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. 

Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Sys-

teme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines zusammengefassten Lagebe-

richts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermögli-

chen und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im zusammengefassten Lagebe-

richt erbringen zu können. 

 

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesell-

schaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des zusammengefassten Lageberichts. 
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Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des  

zusammengefassten Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Gan-

zes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und 

ob der zusammengefasste Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft 

vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prü-

fung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften ent-

spricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen 

Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum zusam-

mengefassten Lagebericht beinhaltet. 

 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 

Übereinstimmung mit § 317 HGB und der EU-APrVO unter Beachtung der vom Institut der Wirt-

schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durch-

geführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können 

aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünf-

tigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses 

Jahresabschlusses und zusammengefassten Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidun-

gen von Adressaten beeinflussen. 

 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhal-

tung. Darüber hinaus 

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – 

falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im zusammengefassten Lagebericht, planen und 

führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnach-

weise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. 

Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen 

höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beab-

sichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kon-

trollen beinhalten können. 

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen 

Kontrollsystem und den für die Prüfung des zusammengefassten Lageberichts relevanten Vorkeh-

rungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umstän-

den angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Sys-

teme der Gesellschaft abzugeben. 
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 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungs-

legungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten ge-

schätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern an-

gewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf 

der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammen-

hang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der 

Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem 

Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestäti-

gungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im zusammengefassten 

Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jewei-

liges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der 

bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereig-

nisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unterneh-

menstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses ein-

schließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle 

und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 

ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-

mögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 

 beurteilen wir den Einklang des zusammengefassten Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine 

Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.  

 führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunfts-

orientierten Angaben im zusammengefassten Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeig-

neter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben 

von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen 

die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigen-

ständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden 

Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige 

Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang 

und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger 

Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen. 
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Wir geben gegenüber den für die Überwachung Verantwortlichen eine Erklärung ab, dass wir die 

relevanten Unabhängigkeitsanforderungen eingehalten haben, und erörtern mit ihnen alle Beziehun-

gen und sonstigen Sachverhalte, von denen vernünftigerweise angenommen werden kann, dass sie 

sich auf unsere Unabhängigkeit auswirken, und die hierzu getroffenen Schutzmaßnahmen.  

 

Wir bestimmen von den Sachverhalten, die wir mit den für die Überwachung Verantwortlichen erör-

tert haben, diejenigen Sachverhalte, die in der Prüfung des Jahresabschlusses für den aktuellen Be-

richtszeitraum am bedeutsamsten waren und daher die besonders wichtigen Prüfungssachverhalte 

sind. Wir beschreiben diese Sachverhalte im Bestätigungsvermerk, es sei denn, Gesetze oder andere 

Rechtsvorschriften schließen die öffentliche Angabe des Sachverhalts aus. 

 

 

SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE ANFORDERUNGEN 

Übrige Angaben gemäß Artikel 10 EU-APrVO 

Wir wurden von der Hauptversammlung am 3. Juni 2019 als Abschlussprüfer gewählt. Wir wurden 

am 3. Dezember 2019 vom Aufsichtsrat beauftragt. Wir sind ununterbrochen seit dem Geschäftsjahr 

2005 als Abschlussprüfer der Sixt Leasing SE, Pullach, tätig. Die Gesellschaft ist seit dem Geschäfts-

jahr 2015 ein Unternehmen von öffentlichem Interesse i.S.d. § 319a Abs. 1 Satz 1 HGB.  

 

Wir erklären, dass die in diesem Bestätigungsvermerk enthaltenen Prüfungsurteile mit dem zusätz-

lichen Bericht an den Prüfungsausschuss nach Artikel 11 EU-APrVO (Prüfungsbericht) in Einklang 

stehen. 
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VERANTWORTLICHER WIRTSCHAFTSPRÜFER 

Der für die Prüfung verantwortliche Wirtschaftsprüfer ist Klaus Löffler. 

 

München, den 30. März 2020 

 

 

Deloitte GmbH 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

 

 

 

 (Klaus Löffler) (Andreas Lepple) 

 Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer 
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